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AGSV/2015-0533-STN, Herr Mag. Muck 20.05.2015 

Betreff: 

Parlamentarische Anfrage 4893/J betr. umfassende Erweiterung des Serviceangebotes der Nie-
derösterreichischen Gebietskrankenkasse - Abg. Dr. Karlsböck 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zur vorliegenden parlamentarischen Anfrage nimmt die Niederösterreichische Gebietskranken-
kasse (NÖGKK) wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: 

Der Gesundheitsverbund der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) umfasst das Hanusch-Kran-
kenhaus sowie die fünf Gesundheitszentren der WGKK. Da die NÖGKK über keine derartigen Ein-
richtungen verfügt gibt es keine ähnlich gelagerten Initiativen. 

Zu Frage 2: 

Die elf Zahnambulatorien der NÖGKK haben durchschnittlich von 06.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.  

Zu Frage 3: 

An einzelnen Standorten werden bereits seit Jahren tageweise längere Öffnungszeiten bis 17.30 
bzw. 18.45 Uhr angeboten.  

Zu Frage 4: 

Die NÖGKK betreibt an den Standorten St. Pölten und Wr. Neustadt seit 2008 in Kooperation mit 
dem Land NÖ einen Wochenabenddienst für Schmerzpatienten/innen von Montag bis Freitag 
(ausgenommen Feiertage) in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr. 
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Zu Frage 5: 

Die NÖGKK plant keine Einführung eines Wochenend- oder Feiertagsdienstes. Zahnärztliche Not-
dienste in Niederösterreich an Samstagen, Sonn- und Feiertagen werden von der Landeszahn-
ärztekammer organisiert. 

Zu Frage 6: 

Die NÖGKK bietet seit 2008 in Kooperation mit dem Land NÖ an den Standorten St. Pölten und 
Wr. Neustadt Zahnbehandlung in Narkose für Kinder bis 14 Jahre und Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen an. 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Gebietskrankenkasse 
in St.Pölten 

Direktor Gerhard Stoiber 
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